
  

 
 

Allgemeine Geschäftsbedingungen (Verkaufs- und Lieferbedingungen) 
1. Geltung der Bedingungen Forderung in Höhe des Wertes der Vorbehaltsware mit allen Ne- 
Die Lieferungen, Leistungen und Angebote des Verkäufers erfol- benrechten und Rang vor dem Rest ab. Der Verkäufer nimmt die 
gen ausschließlich aufgrund dieser Geschäftsbedingungen. Die- Abtretung an. Zur Einziehung dieser Forderung ist der Käufer 
se gelten somit auch für alle künftigen Geschäftsbeziehungen , auch nach Abtretung ermächtigt. Die Befugnis des Verkäufers, 
auch wenn sie nicht nochmals ausdrücklich vereinbart wurden. die Forderungen selbst einzuziehen, bleibt hiervon unberührt; 
Spätestens mit der Entgegennahme der Ware oder Leistung gel- jedoch verpflichtet sich der Verkäufer, die Forderungen nicht ein- 
ten diese Bedingungen als angenommen. Gegenbestätigung des zuziehen, solange der Käufer seinen Zahlungs- und sonstigen 
Käufers unter Hinweis auf seine Geschäfts- und Einkaufsbedin- Verpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Der Verkäufer kann 
gungen wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Abweichungen verlangen, dass der Käufer ihm die abgetretenen Forderungen 
von diesen Geschäftsbedingungen sind nur wirksam, wenn der und deren Schuldner bekannt gibt, alle zum Einzug erforderli- 
Verkäufer sie schriftlich bestätigt. chen Angaben macht, die dazu gehörigen Unterlagen aushän- 

digt und den Schuldnern die Abtretung mitteilt. 
Eine etwaige Be- oder Verarbeitung der Vorbehaltsware nimmt 2. Lieferung 

Bei Lieferung von Gemüse und Speisekartoffeln gelten, wenn der Käufer für den Verkäufer vor, ohne dass für Letzteren daraus 
nicht ausdrücklich anders vereinbart, immer die zum Zeitpunkt Verpflichtungen entstehen. Bei Verarbeitung, Verbindung, Vermi- 
des Kaufabschlusses abgesprochenen Preise. Sie sind in der Re- schung oder Vermengung der Vorbehaltsware mit anderen, nicht 
gel Tagespreise und verstehen sich netto zuzüglich der gültigen dem Verkäufer gehörenden Waren, steht dem Verkäufer der dabei 
Mehrwertsteuer. Skontoabzüge sind nicht gestattet. 

nis des Wertes der Vorbehaltsware zu der übrigen verarbeiteten 
Ware zum Zeitpunkt der Verarbeitung, Verbindung, Vermischung 
oder Vermengung zu. Erwirbt der Käufer das Alleineigentum an 3. Lieferbedingungen 

Der Käufer ist verpflichtet, die Ware bei Ablieferung oder Abho- der neuen Sache, so sind sich die Vertragspartner darüber ei- 
lung zu prüfen und eventuelle Beanstandungen sofort zu erklären. nig, dass der Käufer dem Verkäufer im Verhältnis des Wertes der 
Unterlassung der Besichtigung und sofortige Mängelrüge beinhal- verarbeiteten bzw. verbundenen, vermischten oder vermengten 
tet vorbehaltlose Übernahme. Versteckte Mängel müssen schrift- Vorbehaltsware Miteigentum an der neuen Sache einräumt und 
lich gerügt werden und zwar unverzüglich, spätestens innerhalb diese unentgeltlich für den Verkäufer verwahrt. 
von 6 Stunden. Geht die Mängelrüge erst nach Ablauf dieser 6 Wird im Zusammenhang mit der Bezahlung des Kaufpreises 
Stunden-Frist beim Verkäufer ein, so ist jeder Anspruch ausge- durch den Käufer eine wechselmäßige Haftung des Verkäufers 
schlossen. Der Käufer hat die Mängel gleichzeitig glaubhaft zu begründet, so erlischt der Eigentumsvorbehalt sowie die diesem 
belegen. In solchen Fällen darf über die Ware nur mit unserem zugrunde liegende Forderung aus Warenlieferungen nicht vor 
ausdrücklichen Einverständnis verfügt werden. Weitergehende Einlösung des Wechsels durch den Käufer als Bezogener. 
Ansprüche sind ausgeschlossen. Ansprüche aus dem Produkthaf- Wenn der Wert der bestehenden Sicherheiten die zu sichernden 
tungsgesetz bleiben hiervon unberührt. Nässe-, Hitze-oder Frost- Forderungen um mehr als 10% übersteigt, ist der Verkäufer auf 
perioden, behördliche Maßnahmen, Maschinenschäden und alle Verlangen des Käufers insoweit zur Freigabe verpflichtet. 
Fälle höherer Gewalt soweit sie vorstehend nicht aufgeführt sind, Der Verkäufer ist berechtigt, jederzeit die Herausgabe der ihm 
bei uns und bei unseren Lieferanten, befreien uns von rechtzeiti- gehörenden Gegenstände zu verlangen, insbesondere die Rech- 
ger oder aber ganz von der Lieferung. te auf Aussonderung oder Abtretung des Anspruchs auf die Ge- 

genleistung im Insolvenzverfahren geltend zu machen, wenn die 
Erfüllung seiner Forderungen durch den Käufer gefährdet ist, 4. Zahlung 

Wenn der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen nicht nach- insbesondere über dessen Vermögen das Insolvenzverfahren er- 
kommt, insbesondere einen Scheck nicht einlöst oder seine Zah- öffnet wird oder sich dessen Vermögensverhältnisse wesentlich 
lungen einstellt, so ist der Verkäufer berechtigt, die gesamte Rest- verschlechtern. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehaltes 
schuld fällig zu stellen, auch wenn er Schecks angenommen hat. sowie Pfändungen der Liefergegenstände durch den Verkäufer 
Der Verkäufer ist zur Aufrechnung, Zurückbehaltung oder Minde- gelten nicht als Rücktritt vom Vertrag. 
rung, auch wenn Mängelrügen oder Gegenansprüche geltend Bei Pfändungen sowie Beschlagnahmen der Vorbehaltsware oder 
gemacht werden, berechtigt. sonstigen Verfügungen oder eingriffen Dritter in die Rechte des 

Verkäufers hat der Käufer ihn unverzüglich zu benachrichtigen 
und in Abstimmung mit ihm alles Erforderliche zu tun, um die 5. Eigentumsvorbehalt 

Der Verkäufer behält sich das Eigentum an der Ware vor, bis Gefährdung abzuwenden. Soweit es zum Schutz der Vorbehalts- 
sämtliche Forderungen des Verkäufers gegen den Käufer aus der ware angezeigt ist, hat der Käufer auf Verlangen des Verkäu- 
Geschäftsverbindung einschließlich der künftig entstehenden For- fers Ansprüche an ihn abzutreten. Der Käufer ist zum Ersatz aller 
derungen auch aus gleichzeitig oder später abgeschlossenen Ver- Schäden und Kosten – einschließlich Gerichts- und Anwaltskosten 
trägen beglichen sind. Das gilt auch dann, wenn einzelne oder – verpflichtet, die dem Verkäufer durch Interventionsmaßnahmen 
sämtliche Forderungen des Verkäufers in eine laufende Rechnung gegen Zugriffe Dritter entstehen. 
aufgenommen wurden und der Saldo gezogen und anerkannt ist. 
Der Käufer ist zur Weiterveräußerung der Vorbehaltsware im 6. Gerichtsstand 
ordnungsgemäßen Geschäftsgang nur dann berechtigt, wenn er Gerichtsstand und Erfüllungsort für beide Teile ist das für Schiffer- 
dem Verkäufer hiermit schon jetzt alle Forderungen abtritt, die stadt zuständige Amtsgericht. Der Verkäufer ist jedoch auch be- 
ihm aus der Weiterveräußerung gegen Abnehmer oder gegen fugt, das Gericht am Sitz des Käufers anzurufen. 
Dritte erwachsen. Wird Vorbehaltsware unverarbeitet oder nach 
Verarbeitung oder Verbindung mit Gegenständen, die ausschließ- 7. Schlussbestimmungen 
lich im Eigentum des Käufers stehen, veräußert, so tritt der Käufer Die Unwirksamkeit oder Nichtigkeit einer der vorstehenden Be- 
schon jetzt die aus der Weiterveräußerung entstehenden Forde- stimmungen berührt die Wirksamkeit der Übrigen nicht. Es gilt 
rungen in voller Höhe an den Verkäufer ab. Wird Vorbehalts- ausschließlich Deutsches Recht als vereinbart. 
ware vom Käufer- nach Verarbeitung/Verbindung – zusammen 
mit nicht dem Verkäufer gehörenden Ware veräußert, so tritt der Hinweis zur Rechnung: 
Käufer schon jetzt die aus der Weiterveräußerung entstehenden Das Lieferscheindatum entspricht dem Leistungsdatum 


